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1. Grundlage zur Besuchsregelung 

Die Gesundheit und der Schutz unserer Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen wie auch der 

Angehörigen ist uns ein Herzensanliegen. Um das Risiko einer Infektionskette für den 

Corona Virus zu minimieren und unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Regelungen, 

können in Zeiten der SARS-CoV-2/COVID-19 Pandemie Besuche in den 

Altenhilfeeinrichtungen der Dachstiftung Diakonie unter genannten Regelungen stattfinden, 

sofern ausreichend Schutzmaterialien vorhanden sind. 

 

2. Ziele 

Eine reglementierte (in mehreren Schritten)  Besuchsregelung für Angehörige zu schaffen, 

so dass Besuche in den Altenhilfeeinrichtungen der Dachstiftung Diakonie zu den 

Bewohner*innen möglich sind. 

 

3. Geltungsbereich 

Alle Altenhilfeeinrichtungen der Dachstiftung Diakonie. 

 

4. Verantwortlichkeit  

Geschäftsführung 

Einrichtungsleitung/Pflegedienstleitung 

 

5. Durchführung 

 

5.1 Ausschlussgründe von der Besuchsregelung 

Besucher*innen mit Erkältungssymptomen sowie Kontaktpersonen von COVID-19 Infizierten 

müssen der Einrichtung fern bleiben.  

Sollten die beschriebenen Maßnahmen nicht eingehalten werden, behalten sich die 

Einrichtungen vor, von der Lockerung der Besuchsregelung  im Einzelfall Abstand zu 

nehmen.  

 

5.2 Besuchsregelung 

Generell gilt:  

 Besuche bei Bewohner*innen, die sich in einer palliativen Phase befinden, sind von 

den Schritten 1 bis 3 ausgenommen. Besuche können in enger Absprache mit den 

Einrichtungen unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen jederzeit erfolgen. 
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 Der Hygieneplan SARS-CoV-2/COVID-19 ist strikt anzuwenden.  

 Beim erstmaligen Betreten der Einrichtung erhalten die Besucher*innen eine 

Einweisung in die einzuhaltenden Hygieneregeln.  

 Mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen während der Besuchszeit nicht verzehrt 

werden. 

 Bei Besuch im Bewohnerzimmer ist max. 1 Besucher*in zulässig. 

 Bei Besuch im Bewohnerzimmer führt die/der Besucher*in vor und bei Verlassen eine 

Händedesinfektion durch. 

 Essen und Trinken sind während des Besuchs nicht erlaubt.  

 Nach Möglichkeit trägt die/der Bewohner*in einen Mund-Nasen-Schutz, wenn 

tolerierbar 

 

5.3 Vorgehensweise 

Siehe hierzu bitte das Konzept „Konzept zur Besuchsregelung während der SARS-CoV-

2/COVID-19 Pandemie“ Schritt 1 bis 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mitgeltende Dokumente 

Besuchsregelungen für Angehörige 

Hygieneplan SARS-CoV-2/COVID-19  

RKI Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und 

Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen 

Konzept zur Besuchsregelung während der SARS-CoV-2/COVID-19 Pandemie 


